
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/9/14 14Os90/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1995

Norm

StPO §252 Abs2

Rechtssatz

Eine generelle Verp2ichtung, alle von den Verfahrensparteien vorgelegten Schriftstücke zu verlesen, ist aus § 252 Abs 2

StPO nicht abzuleiten. Dem stünde auch § 232 Abs 2 StPO entgegen, wonach der Vorsitzende zur Stra7ung des

Verfahrens verhalten ist.
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14 Os 90/95
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